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A. Prüfungsauftrag und Auftragsdurchführung

Im Rahmen der im Umlaufverfahren erfolgten Beschlussfassung der 35. Verbandsversammlung im

De zem ber 2020 des

Niersverband KöR, Viersen,

- nachfolgend auch kurz "Verband" genannt -

sind wir als Prüfstelle für den Jahresabschluss 2020 bestellt wor den. Der Vorstand des Verban des

hat uns dem zufolge den Auftrag erteilt, den Jah resab schluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar

2020 bis zum 31. Dezember 2020 nach § 24 Niersverbandsgesetz i.V.m. § 14 Niersverbands-

satzung zu prü fen.

Die Gesellschaft ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Prüfung erfolgt ge-

mäß § 24 Abs. 2 des Gesetzes über den Niersverband (Niersverbands gesetz, NiersVG) in Ver bin-

dung mit § 14 der Satzung des Niersverbandes (Niersverbandssatzung, NiersVS) durch uns als ex-

ter ne Prüfstelle. 

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses wurden wir beauftragt, weitergehende Aufgliede-

rungen und Erläuterungen zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses abzuge ben. Wir haben die-

se ergänzenden Aufgliederungen und Erläuterungen in einem gesonderten Bericht darge stellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendba-

ren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Ergänzend wurden wir damit beauftragt, in diesen Prüfungsbericht eine betriebswirtschaftliche Ana-

lyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft aufzunehmen. Diese Analyse ha-

ben wir in Abschnitt F dargestellt.

Dieser Prüfungsbericht wurde nach den Grundsätzen des IDW Prüfungsstandards 450 erstellt.
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Auftragsgemäß erstreckt sich die Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz.

Über das Ergebnis dieser Prüfung erstatten wir gemäß IDW Prüfungsstandard 720 den als Anlage

5 beigefügten Be richt.

Dem Auftrag liegen die als Anlage 6 beigefügten "Allgemeine Auftragsbe din gun gen für Wirt schafts-

prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grun de. Die

Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Ver hältnis zu Drit ten sind Nr. 1

Abs. 2 und Nr. 9 der All ge mei nen Auf trags be din gun gen maßgebend.

Dieser Prüfungsbericht richtet sich an den Verband.
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B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

An den Niersverband KöR

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss des Niersverband KöR, Viersen – bestehend aus der Bi lanz zum

31.12.2020 und der Ge winn- und Verlustrechnung für das Geschäfts jahr vom 01.01.2020 bis zum

31.12.2020 so wie dem An hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie rungs- und Be wer-

tungsme thoden – ge prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der

beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belan gen den deut schen, für Kapi tal ge sell-

schaften geltenden handelsrechtli chen Vorschriften und vermit telt unter Be ach tung der deut schen

Grund sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nis sen ent sprechendes

Bild der Vermö gens- und Finanzlage des Verbandes zum 31.12.2020 so wie seiner Er tragslage für

das Ge schäfts jahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020. Gemäß § 322 Absatz 3 Satz 1 HGB er klä-

ren wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen dungen ge gen die Ord nungsmäßigkeit des Jah res-

ab schlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Über einstimmung mit 

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts prüfer (IDW) festgestellten deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-

fung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsver merks weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Verband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels rechtlichen

und be rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs pflichten in Über-

ein stim mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus reichend und ge eignet

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 



Kniebaum Bocks GmbH
Wirtschafts prüfungsge sell schaft

- 6 -

25220 / 2020

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahres abschlusses, der den

deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handels rechtlichen Vorschriften in allen we sentli-

chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ord nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent sprechen des

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-

chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol len, die sie in Übereinstim mung mit den deut-

schen Grundsätzen ordnungsmä ßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-

lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-

beabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter da für verantwortlich, die

Fähigkeit des Verbandes zur Fortführung der Unterneh menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren

ha ben sie die Verantwortung, Sach verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, so fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver antwort lich, auf der

Grund la ge des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter nehmenstä tigkeit zu bi-

lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen stehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un beabsichtigten – falschen Darstellun gen ist, 

sowie einen Bestäti gungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss bein-

haltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ord nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung

eine wesentliche fal sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen

oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-

wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund lage dieses Jahresab-

schlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein flus sen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewah ren eine kritische Grund-

hal tung. Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtig ter oder unbeab-

sichtigter – fal scher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prü fungs hand lun-

gen als Reak tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü fungs nachweise, die aus rei chend

und geeig net sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risi ko, dass we-

sentliche falsche Darstellungen nicht auf gedeckt werden, ist bei Ver stößen hö her als bei Un-

richtig kei ten, da Verstöße betrügeri sches Zusammenwirken, Fälschungen, be ab sichtigte Un-

vollständig keiten, irreführende Dar stellungen bzw. das Au ßerkraftsetzen interner Kontrollen be-

inhalten kön nen.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab schlusses relevan ten inter-

nen Kontrollsystem und den für die Prüfung relevanten Vor kehrungen und Maßnah men, um

Prü fungshandlungen zu planen, die unter den gege benen Umständen an ge messen sind, je-

doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk samkeit dieser Systeme des Verbandes ab-

zuge ben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver tretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den ge setzlichen Vertretern

an gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter nehmenstätigkeit so-

wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im

Zusammen hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be steht, die be deutsame Zweifel an der

Fähigkeit des Verbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls

wir zu dem Schluss kommen, dass ei ne wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich tet,

im Be stäti gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres abschluss auf merk sam zu

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prü fungsurteil zu mo di fizieren.

Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum un se res Bestäti-

gungsvermerks erlangten Prüfungsnach weise. Zukünftige Er eig nisse oder Ge ge benheiten kön-

nen jedoch dazu führen, dass der Verband seine Unterneh menstätigkeit nicht mehr fortfüh ren

kann. 
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· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus ses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresab schluss die zugrundeliegenden Geschäftsvor-

fäl le und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach tung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver hältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla ge des Verbandes vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge planten Umfang

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest stellungen, einschließlich etwaiger

Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh rend unserer Prüfung feststellen.

Mönchengladbach, 30. Juni 2021

Kniebaum Bocks GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

gez. Coletti gez. Kniebaum

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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C. Durchführung der Prüfung

I. Gegenstand der Prüfung

Der Verband wirtschaftet nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens. Für die

Buchführung und den Jahresabschluss sind § 19 Abs. 1 S.1, S. 2 erste Alternative, § 21, § 22

Abs. 1, §§ 23 und 24 der Ei gen betriebs verordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ent spre-

chend an zu wen den. Da nach fin den die Vor schriften des Dritten Buchs des Handelsge setzbuches

über Buch füh rung, In ventar und Auf be wahrung Anwendung. Der Jahresabschluss be steht aus Bi-

lanz, Ge winn- und Ver lust rech nung so wie Anhang. Die Ansatzvor schriften, die Vor schriften über

die Bi lanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Be wertungs vorschriften und die Vor schriften

über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalge sellschaften im dritten Buch des

Han dels gesetzbuch finden sinngemäße Anwendung. Ein Lagebe richt ist nicht aufzustel len.

Gemäß § 14 Abs. 2 NiersVS ist Gegenstand der Prüfung der vom Vorstand aufgestellte Jahresab-

schluss mit allen Unterlagen, insbesondere, ob der Wirtschaftsplan eingehalten ist, ob die ein zel-

nen Rech nungs be träge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind, ob

bei den Einnah men und Ausgaben nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist und ob

die Ver mögens rechnung richtig geführt worden ist.

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-

hang - unter Ein be zie hung der Buch füh rung des Niersverband KöR, Viersen, für das zum 31. De-

zember 2020 end ende Ge schäfts jahr ge prüft.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss ab-

zugeben.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben

der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf

den Jahresabschluss ergeben.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich eine Abschlussprüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fort-

bestand des Verbandes oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zu ge si-

chert wer den kann.
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II. Art und Umfang der Prüfung

Die Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens haben wir bereits im Abschnitt Wiedergabe des

Bestätigungsvermerks (vgl. Abschnitt B in diesem Bericht) dargestellt. Zusätzlich geben wir folgen-

de Informationen zu unserem Prüfungsansatz und unserer Prü fungsdurchführung:

Ausgangspunkt für unsere Prüfungsplanung war das Verständnis für das Geschäft unseres Mand-

anten sowie die Einschätzung der verbandsspezifischen Risiken sowie der rechnungslegungs-

relevanten Prozesse und Kontrollen des Verbandes. Wir haben unter Berücksichtigung des We-

sent lich keits grund sat zes die Auswirkungen auf den Jahresabschluss beurteilt und als Er gebnis fol-

gen de Schwerpunkte unserer Prüfung festgelegt:

- Prüfung des Prozesses der Jahresabschlusserstellung

- Prüfung der Vollständigkeit und Bewertung der Sonstigen Rückstellungen im Personalbereich

- Prüfung Ansatz und Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Abgrenzung Instandhal-

tungsaufwand

- Prüfung des Prozesses der Beitragserhebung

- Prüfung der Einhaltung des Wirtschaftsplans

- Prüfung der sachlichen und rechnerischen Vorschriftsmäßigkeit von Rechnungsbeträgen

Das interne Kontrollsystem des Verbandes entspricht der Komplexität des Verbandes und ist dem

Um fang der Geschäftstätigkeit nach angemessen. Wir haben uns ausreichende Kenntnisse über

die Ab wick lung die ser Ge schäfts vor fäl le und über den Umgang der Unternehmensleitung mit den

Ge schäftsri siken ver schafft. 

Unsere Prüfungshandlungen umfassten im Wesentlichen stichprobenweise Einzelfallprüfungen

und analytische Prüfungen von Abschlussposten. Wir haben auch Bestätigungen der für den Ver-

band tätigen Kreditinstitute und Rechtsanwälte eingeholt.

Im Rahmen von Einzelfallprüfungen haben wir in Stichproben Saldenbestätigungen von Liefer anten

eingeholt. Die Bestimmung dieser Stichproben erfolgte in Abhängigkeit unserer Er kennt nisse über

das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie von Art und Umfang der jeweils zu

beurteilenden Geschäftsvorfälle im Wege einer bewussten Auswahl der zu prü fen den Stich-

probenelemente.
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Für unsere Beurteilung von verschiedenen Rückstellungen haben wir versicherungsmathematische

Gut ach ten zum 31. Dezember 2020 als Grundlage unserer Ur teils bil dung her an ge zogen. Wir ha-

ben uns ein aus rei chen des Ver ständnis über die zugrunde lie gen den Annah men ver schafft und die

Be rechnungen auf Plau sibi lität und innere Wi derspruchsfreiheit be ur teilt. Wir sind der Auf fas sung,

dass die Be rechnungen zu sachge rechten und schlüssigen Er geb nis sen führen.

Abschließend haben wir eine Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse sowie des Jahresab-

schlusses vorgenommen. Aufgrund dieser Gesamtbeurteilung bildeten wir unser Prü fungs urteil,

den Bestätigungsvermerk. Dieser ist neben dem Prüfungsbericht Bestandteil unse rer Be richter-

stattung über die durchgeführte Prüfung.

Wir haben die Prüfung im Juni 2021 -- bis zum 30. Juni 2021 -- durch ge führt.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Der Vorstand hat uns die

Voll stän digkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses schrift lich be stätigt.

 

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) des Verbandes erfolgt unter Nutzung

von Programmen des Softwareherstellers SAP AG.

Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung erfolgt unter Verwendung des Programms "Varial World Edi-

tion" der In for (Deutschland) GmbH.

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der Rech-

nungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Buchführung.
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Die Organisation der Buch führung ermöglicht die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordne te

Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Sie sind dadurch sachlich und rechnerisch vor-

schriftsmäßig belegt und be gründet. Der Kontenplan ist hinreichend gegliedert, das Belegwesen ist

klar und übersichtlich geordnet. Die Ein nah men und Aus ga ben wer den un ter Be ach tung der gelten-

den Vor schrif ten zu tref fend er fasst. Die Bü cher des Ver bandes sind ord nungs mäßig ge führt. Die

Beleg funktion ist er füllt. Die Buch füh rung und die wei te ren geprüf ten Un terlagen ent spre chen nach

unse ren Fest stel lungen den ge setz lichen Vorschriften. Die Or gani sa tion des Rech nungs we sens ist

den Ver hält nis sen des Ver ban des ent spre chend an ge mes sen.

Der Verband geht davon aus, dass die Regelung des § 91 Abs. 2 AktG auch für den Pflichten rah-

men des Vorstands von Körperschaften des öffentlichen Rechts, je nach Größe und Komplexität

der Körperschaft, eine Ausstrahlungswirkung hat. Folglich hat der Verband ein Überwachungssys-

tem eingerichtet, um den Fortbestand des Ver ban des gefährdende Entwicklungen früh zu erken-

nen, zu bewerten und zu bewältigen (Risikofrüherkennungssystem).

Das vom Verband eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und die be-

stehende interne Prüfstelle nach § 14 NiersVS sieht den Aufgaben des Verbands entsprechend an-

gemessene Re ge lun gen zur Or gani sa tion und Kon trol le der Ar beits abläu fe vor, die im Ein zelnen

und in ih rem Zu sam men wirken nach un serer Auffas sung grund sätz lich ge eig net sind, we sentliche

Ver mö gens schädi gun gen zu verhin dern und die Ord nungsmä ßigkeit der Rech nungsle gung zu si-

chern. 

Unsere Beurteilung hat ergeben, dass die Maßnahmen geeignet sind, Entwicklungen, die den Fort-

be stand der Unternehmenstätigkeit des Verbandes gefährden, frühzeitig zu erkennen.

Der in 2019 für 2020 aufgestellte Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan, den Vermögensplan und

die Stellenübersicht. Der Jahresabschluss 2020 weist gegenüber dem Erfolgsplan um Mio. €4,1

höhere sonstige Erträge und einen um Mio. € 3,3 geringeren Materialaufwand aus. Aufgrund dieser

Mehreinnahmen und Minderausgaben ge gen über dem Er folgsplan er folgte daher eine An pas sung

der In an spruch nah me der Rückla gen. Die Investitionen in das Sachanlagevermögen im Ge schäfts-

jahr 2020 (Mio. € 38,4) blieben um Mio. € 13,4 unter den für 2020 im Vermögensplan angesetzten

Mittel (Mio. € 51,8). Im übri gen wur de der Wirt schaft splan ein ge hal ten.
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II. Jahresabschluss

Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist ordnungsmäßig aus

den Büchern und den weiteren geprüften Unter lagen des Verbandes ent wickelt wor den. Die Eröff-

nungsbi lanz werte wurden ordnungsgemäß aus dem Vor jah res ab schluss über nom men. Die deut-

schen gesetzlichen Vor schriften zu Ansatz, Ausweis und Be wer tung sind in allen wesentlichen Be-

langen beachtet wor den.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den gesetzlichen Bestimmungen unter

Anwendung der handelsrechtlichen Vor schrif ten über die Rechnungslegung von großen Kapital ge-

sellschaften einschließlich der Grund sät ze ord nungs mäßiger Buch füh rung sowie unter Beachtung

der ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen der Satzung

auf gestellt. Der An hang ent hält al le vor ge schriebe nen An ga ben.

E. Stellungnahme zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

I. Erläuterungen zur Gesamtaussage

Die angewendeten Bewertungsmethoden für die Posten des Jahresabschlusses entsprechen in al-

len wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli chen

Vorschriften. Sie sind im Anhang des Verbandes (vgl. Anlage 3) beschrieben.

Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte sowie die Nutzung von Ermessensspielräumen haben

bei folgenden Posten des Jahresabschlusses wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage der Gesellschaft:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Eigene und fremde Aufwendungen für den Ausbau von Zeitreihen (hydrologische und bio logische

Datenreihen) werden als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert und seit 2020 aufgrund ih-

rer wirtschaftlichen Abnutzung planmäßig über die erwartete Nutzungsdauer von 40 Jahren abge-

schrieben. Vermögensgegenstände, die durch Erdarbeiten im und am Gewässer entstehen, wer-

den seit dem Geschäftsjahr 2020 planmäßig abgeschrieben.
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Vorräte

Für das zu einem nach § 240 Absatz 3 HGB gebildeten Festwert in Höhe von TEUR 2.100 bewer-

te te Vor rats ver mö gen (Roh-, Hilfs- und Betriebs stof fe) wur de im Geschäftsjahr 2018 eine turnus-

mä ßi ge kör per li che Auf nah me durchge führt. Der auf die ser Ba sis ermittelte Wert (TEUR 2.256)

wich nicht um mehr als 10% ab, eine Änderung wurde wegen Nachrangigkeit nicht vorgenommen.

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter An-

wendung des Anwartschaftsbarwertverfahrens (PUC-Methode analog den Vorschriften des IAS 19)

und un ter Zu grun de le gung der „Richttafeln 2018 G“ von Dr. Klaus Heu beck mit folgenden Be-

rechnungsgrundlagen gebildet: Pauschalansatz der Rest lauf zeit der Verpflichtungen über 15 Jahre,

Zins satz bei ei nem 10-Jahres-Durchschnitt von 2,30% (Vorjahr 2,71%), Ren ten trend 2,00% (wie

Vor jahr), Ge halts trend 2,50% (wie Vor jahr).

Rückstellungen für Verpflichtungen aus Zeitwertkonten

Grundlage für die Verpflichtungen aus Zeitwertkonten ist der "Tarifvertrag vom 23.01.2012 über Ar-

beit und Demographie in Wasserwirtschaftsbetrieben in Nordrhein-Westfalen (TV-ADWW/NW)"

sowie Einzelverträge. Verpflichtungen aus Zeitwertkonten, deren Höhe sich -wie vorlie gend- aus-

schließlich nach dem tatsächlichen Wertguthaben auf dem Zeitwertkonto bestimmt, sind analog

der Stellungnahme des Instituts der Wirtschaftsprüfer IDW RS HFA 30 vom 10.06.2011 (Tz. 71 ff.)

als wertpapiergebundene Zusage eingestuft worden. Der resultierende Verpflichtungsumfang rich-

tet sich dem nach nicht nach dem Erfüllungsrückstand, sondern nach dem Zeitwert des Wertgutha-

bens, ob wohl die An sprü che aus ei nem Zeit wert konto for mal kei ne Wertpapiere des Anlagevermö-

gens darstellen. Aufgrund der faktischen Insolvenzunfähigkeit des Niersverbandes als Körper schaft

des öf fentlichen Rechts erfolgte keine Sicherung der Zeitguthaben.
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Umsatzerlöse

Grundlage der Bemessung der unter den Umsatzerlösen ausgewiesenen Mitgliedsbeiträge ist der

für das be tref fen de Ge schäfts jahr auf ge stellte Wirtschaftsplan nach § 22a NiersVG. Auf dieser

Grund lage wer den die Bei träge vor läufig nach dem voraussichtlichen Beitragsverhältnis festgelegt.

Die für je des Ge schäfts jahr durch zufüh rende endgültige Beitragsfestsetzung berücksichtigt im Fol-

ge jahr die tat sächlichen Beitragsverhältnisse der einzelnen Verbandsmitglieder.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind insgesamt im Anhang dargestellt. Nach unserer

Auf fas sung wurde die Darstellung im Jahresabschluss in bilanzpolitischer Hinsicht durch die Aus-

übung han dels rechtlich zulässiger Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte sowie von Ermes-

sensspiel räu men nicht wesentlich beeinflusst.

II. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Verband hat die dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 zu Grunde liegenden Bi lan zie-

rungs- und Be wer tungswahlrechte weitgehend in Übereinstimmung mit dem Vorjahr ausge übt.

In Gesamtwürdigung der zuvor beschriebenen Bewertungsgrundlagen sind wir der Überzeugung,

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Ge sellschaft vermittelt.
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F. Analyse der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft

I. Ertragslage

In der folgenden Übersicht stellen wir die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geglieder-

te Ge winn- und Ver lust rech nung im Ver gleich zum Vor jahr dar:

2020 2019 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR

Umsatzerlöse 74.519,5 88,9 65.746,9 91,9 8.772,6
Andere aktivierte Eigenleistungen 3.814,1 4,6 3.900,0 5,5 -85,9
Sonstige betriebliche Erträge 5.446,8 6,5 1.859,0 2,6 3.587,8

Betriebsleistung 83.780,4 100,0 71.505,9 100,0 12.274,5

Materialaufwand 18.758,8 22,4 18.578,8 26,0 180,0
Personalaufwand 33.067,6 39,5 31.216,6 43,7 1.851,0
Abschreibungen 17.995,8 21,5 16.977,4 23,7 1.018,4
Übrige betriebliche Aufwendungen 12.102,4 14,4 10.312,6 14,4 1.789,8
Aufwendungen für die
Betriebsleistung 81.924,6 97,8 77.085,4 107,8 4.839,2

Betriebsergebnis 1.855,8 2,2 -5.579,5 -7,8 7.435,3

Finanzerträge 400,6 0,5 389,5 0,5 11,1
Finanzaufwand 465,0 0,6 444,1 0,6 20,9
Finanzergebnis -64,4 -0,1 -54,6 -0,1 -9,8

Ergebnis vor Steuern 1.791,4 2,1 -5.634,1 -7,9 7.425,5

Ertragsteuern 2,1 0,0 0,1 0,0 2,0
sonstige Steuern 56,8 0,1 55,1 0,1 -111,9

Jahresergebnis 1.732,5 2,1 -5.689,3 -8,0 7.421,8

Ergebnisvortrag Vorjahr 114,2 94,5
Entnahme aus Rücklagen 9.067,0 15.422,7
Einstellungen in Rücklagen 10.797,2 9.713,8

Bilanzgewinn 116,5 114,1
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Unter den Umsatzerlösen (TEUR 74.520) werden mit TEUR 74.396 die Verbandsbeiträge aus ge-

wie sen, die auf Grund der Vorauszahlungsfestsetzungen und Abrechnungen mit der endgültigen

Bei trags liste für 2019 erhoben worden sind. Des Weiteren sind Mieteinnahmen von TEUR 124 (im

Vorjahr TEUR 130) enthal ten.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen (TEUR 5.447, im Vorjahr TEUR 1.859) werden perio-

den fremde Erträge -insbesondere aus Stromsteuererstattungen- und die nicht der Beitragsveranla-

gung zu Grunde liegenden übrigen Erträge ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der gegenüber 2019 um TEUR 86 geringeren aktivierten Eigenleistungen

von TEUR 3.814 erg ab sich eine Betriebsleistung von TEUR 83.780. Gegenüber 2019 stieg diese

von TEUR 71.506 um TEUR 12.274.

Die Aufwendungen für die Betriebsleistung stiegen im gleichen Zeitraum um TEUR 4.839 von

TEUR 77.085 auf TEUR 81.924. Die Abschreibungen lagen um TEUR 1.018 über denen des Vor-

jah res, der Per so nal auf wand erhöhte sich um TEUR 1.851 auf insgesamt TEUR 33.068.

Im Saldo wurde gegenüber 2019 ein um TEUR 7.435 verbessertes positives Betriebsergebnis von

TEUR 1.856 er zielt. Un ter Berücksichtigung des negativen Zinsergeb nis ses von TEUR -64 (in

2019: TEUR -55) und Steuern verblieb ein positives Jah resergebnis von TEUR 1.733 (im Vor jahr

negativ TEUR -5.689).

Nach Berücksichtigung von Entnahmen und Einstellungen in Rücklagen verblieb ein Bilanzgewinn

von TEUR 117, der im Folgejahr den Rücklagen zugeführt wird.
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II. Vermögenslage

In der folgenden Bilanzübersicht stellen wir die Posten der Bilanz des Geschäftsjahres und des

Vorjahres gegenüber.

31.12.2020 31.12.2019 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR

A k t i v a 

Anlagevermögen
Immaterielles Anlagevermögen 4.358,9 1,4 3.753,4 1,3 605,5
Sachanlagen 248.688,5 82,4 231.995,7 79,8 16.692,8
Finanzanlagen 40.151,5 13,3 40.174,4 13,8 -22,9

293.198,9 97,1 275.923,5 94,9 17.275,4

Umlaufvermögen und Rech-
nungsabgrenzungsposten
Vorräte 2.100,0 0,7 2.100,0 0,7 0,0
Forderungen 537,7 0,2 2.956,0 1,0 -2.418,3
Sonstige Vermögensgegenstände 431,5 0,1 741,1 0,2 -309,6
Flüssige Mittel 4.451,9 1,5 8.405,8 2,9 -3.953,9
Rechnungsabgrenzungsposten 1.087,1 0,4 738,7 0,3 348,4

8.608,2 2,9 14.941,6 5,1 -6.333,4

Gesamtvermögen 301.807,1 100,0 290.865,1 100,0 10.942,0

31.12.2020 31.12.2019 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR

P a s s i v a

Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 97.000,0 32,1 97.000,0 33,3 0,0
Direktfinanzierung 18.634,7 6,3 18.634,7 6,4 0,0
Rücklagen 59.973,8 19,9 58.243,5 20,0 1.730,3
Bilanzgewinn 116,5 0,0 114,2 0,0 2,3

175.725,0 58,3 173.992,4 59,7 1.732,6

Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital
Rückstellungen 26.557,9 8,8 21.903,0 7,5 4.654,9
Kreditverbindlichkeiten 86.175,8 28,6 83.173,1 28,6 3.002,7
Lieferverbindlichkeiten und
erhaltene Anzahlungen 9.452,7 3,1 9.018,6 3,1 434,1
Verbindlichkeiten gegenüber
Mitgliedern 0,2 0,0 207,3 0,1 -207,1
Sonstige Verbindlichkeiten 3.715,1 1,1 2.232,5 0,9 1.482,6
Rechnungsabgrenzungsposten 180,4 0,1 338,2 0,1 -157,8

126.082,1 41,7 116.872,7 40,3 9.209,4

Gesamtkapital 301.807,1 100,0 290.865,1 100,0 10.942,0
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Das Anlagevermögen beträgt 97,1% der Bilanzsumme und erhöhte sich insgesamt um

TEUR 17.275. Die immateriellen Vermögensgegenstände (TEUR 4.359) betreffen mit TEUR 2.757 

(2019: TEUR 2.476) selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände. Das Sachanlagever mö-

gen erhöhte sich insge samt um TEUR 16.693. Bei Zugängen von TEUR 38.419 betrugen die Ab-

schrei bungen TEUR 17.996, von den Ab gängen i.H.v. TEUR 3.125 betrafen TEUR 2.293 ab ge setz-

te In ves ti tionskos tenzu schüs se für In ves ti tio nen im Geschäftsjahr.

Unter den Wertpapieren des Anlagevermögens sind zwei Spezialfonds mit TEUR 40.003 zu An-

schaffungskosten (Depotwert lt. Bankbestätigungen zum 31. Dezember 2020 TEUR 44.052) aus-

ge wie sen. Die Min de rung der Fi nanz an la gen von TEUR 40.175 auf TEUR 40.152 be ruht auf Rück-

füh run gen bei den sonsti gen Auslei hun gen.

Das Vorratsvermögen umfasst im Festwert geführte Roh-, Hilfs-. und Betriebsstoffe. Die letzte kör-

perliche Aufnahme erfolgte zum 31. Dezember 2018 ohne Anpassung des Festwerts.

Das Umlaufvermögen einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten verminderte sich von

TEUR 14.942 um TEUR 6.334 auf TEUR 8.608. Die Minderung beruht im We sentli chen auf der

stich tags be dingten Abnahme der Forderungen (um TEUR 2.418) und aufgrund der Auszahlungen

für Investitionen, wodurch die Bankkontenbestände um TEUR 3.954 auf TEUR 4.452 abnahmen.

Das Eigenkapital nahm um TEUR 1.733 ergebnisbedingt zu. Bei einer gleichzeitig um 3,8% ges tie-

ge nen Bi lanz sum me be trägt die Eigenkapitalquote 58,3% (im Vor jahr 59,7%). Es wur den im Sal do

insge samt TEUR 1.730 den Rück la gen zugeführt. Der Bilanzgewinn von TEUR 117 wird im Fol ge-

jahr den Rück la gen zu ge führt.

Die Rückstellungen erhöhten sich um TEUR 4.655 von TEUR 21.903 auf TEUR 26.558. Sie be in-

hal ten im We sentlichen Rückstellungen für Pensionen (TEUR 6.259), für noch zu entrichtende Ab-

was ser abga ben (TEUR 6.041), für Zeitwert kon ten (TEUR 7.849) und Urlaubs an sprü che

(TEUR 1.037).

Zur Finanzierung anstehender Investitionen und Maßnahmen wurden im Berichtsjahr neue Kredite

aufgenommen. Die Kreditverbindlichkeiten stiegen von TEUR 83.173 auf TEUR 86.176 an.
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III. Finanzlage

Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt folgende in Anlehnung an DRS 21

er stell te Ka pi talflussrechnung Aufschluss:

2020 2019
TEUR TEUR

Liquide Mittel 4.452 8.406
Netto-Finanzmittel 4.452 8.406

2020 2019
TEUR TEUR

Jahresergebnis 1.733 -5.689
+ Abschreibungen auf Gegenstände
des Anlagevermögens 17.996 16.977
+/- Veränderung der Rückstellungen 4.655 3.384
+/- Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen
des Anlagevermögens 75 -152
+/- Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sowie sonstiger Aktiva 2.380 -3.212
+/- Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva 1.550 4.657
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 28.389 15.965

+ Einzahlungen aus der Veränderung
des Finanzanlagevermögens 23 23
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
 des Sachanlagevermögens 757 718
+ Absetzung Investitionsförderungen 2.293 206
- Auszahlungen für Investitionen in das
Anlagevermögen -38.419 -27.069
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -35.346 -26.122

+ Saldo aus Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanz-
krediten und Auszahlungen aus der Tilgung von
Finanzkrediten 3.003 17.196
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 3.003 17.196

Zahlungswirksame Veränderungen der
Netto-Finanzmittel -3.954 7.039

+ Netto-Finanzmittel am Anfang der Periode 8.406 1.367
= Netto-Finanzmittel am Ende der Periode 4.452 8.406



Kniebaum Bocks GmbH
Wirtschafts prüfungsge sell schaft

- 21 -

25220 / 2020

G. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG

be ach tet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der er for-

derlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften und Satzungsbe-

stim mungen, geführt worden sind.

Die erforderlichen Fragestellungen haben wir in diesem Bericht in Anlage 5 (Fragenkatalog zur Prü-

fung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720) dargestellt.

Über die in dem als Anlage 5 beigefügten Bericht enthaltenen Feststellungen hinaus hat unsere

Prü fung kei ne Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ord-

nungs mä ßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.



Kniebaum Bocks GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

-22-

H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom

01.01 .2020 bis zum 31.12.2020 des Niersverband KöR erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321

HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des ln-

stituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (lDW PS 450 n. F.).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwend-

baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Der Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B wiedergegeben

Mönchengladbach, 30. Juni 2021

Kniebaum Bocks GmbH
Wi rtschaft sprüfu n gs gesel lschaft
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Aktiva Passiva

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

€ € € €

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Verbandskapital 97.000.000,00 97.000.000,00

1. Selbstgeschaffene gewerbl. Schutzrechte 2.757.192,82 2.476.287,55 II. Direktfinanzierung 18.634.702,58 18.634.702,58

2. Entgeltlich erworb. Konzessionen u.gew. Schutzr. 1.601.684,88 1.277.086,37 III. Rücklagen

4.358.877,70 3.753.373,92 1. Allgemeine Rücklage 8.921.566,06 8.848.588,23

II. Sachanlagen 2. Investitionsrücklage 49.475.220,09 47.817.943,87

1. Grundstücke mit Bauten 35.406.936,63 31.087.742,64 3. Beitragsausgleichsrücklage 1.576.986,51 1.576.986,51

2. Grundstücke ohne Bauten 15.802.893,98 15.271.979,82 59.973.772,66 58.243.518,61

3. Technische Anlagen und Maschinen 139.103.249,13 138.201.253,77

 4. Andere Anlagen, Betriebs- und IV. Erhaltene Investitionszuschüsse 0,00 0,00

Geschäftsausstattung, GWG 11.190.630,67 10.449.048,66 V. Bilanzgewinn / -verlust 116.548,18 114.172,76

5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 47.184.784,27 36.985.670,61 175.725.023,42 173.992.393,95

248.688.494,68 231.995.695,50

B. Rückstellungen

III. Finanzanlagen 1. Rückstellungen für Pensionen 

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 40.003.089,10 40.003.089,10 und ähnliche Verpflichtungen 6.258.949,00 6.089.712,00

2. Sonstige Ausleihungen 148.287,90 171.322,04 2. Steuerrückstellungen 1.170,00 0,00

40.151.377,00 40.174.411,14 3. Sonstige Rückstellungen 20.297.758,26 15.813.321,32
26.557.877,26 21.903.033,32

293.198.749,38 275.923.480,56

B. Umlaufvermögen C. Verbindlichkeiten

I. Vorräte 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 86.175.760,87 83.173.072,39

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.100.000,00 2.100.000,00 2. Erhaltene Anzahlungen 2.515.307,95 2.640.534,32

2. Unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.937.373,25 6.378.100,59

2.100.000,00 2.100.000,00 4. Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern 175,58 207.288,01

5. Sonstige Verbindlichkeiten 3.715.163,99 2.232.403,38

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern 56.795,44 € 99.343.781,64 94.631.398,69

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 359.263,50 2.907.316,44 (i.Vj. 7.469,95 €)

2. Forderungen Mitgliedsbeiträge 178.441,38 48.723,88 davon im Rahmen soz. Sicherheit 338.685,53 €

3. Sonstige Vermögensgegenstände 431.572,02 741.095,19 (i.Vj.296.994,21 €)

969.276,90 3.697.135,51

D. Rechnungsabrenzungsposten 180.374,96 338.231,29

III. Wertpapiere

1. Sonstige Wertpapiere 0,00 0,00

IV. Kassenbestand,

Guthaben bei Kreditinstituten 4.451.889,90 8.405.732,05
7.521.166,80 14.202.867,56

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.087.141,10 738.709,13

301.807.057,28 290.865.057,25 301.807.057,28 290.865.057,25

Niersverband, Viersen
Bilanz zum 31.12.2020



2020 2020 2019 2019

€ € € €

1. Umsatzerlöse betriebstypisch (Beiträge) 74.395.383,32 65.616.654,77

Umsatzerlöse sonstige (Mieterträge) 124.162,59 74.519.545,91 130.293,62 65.746.948,39

2. Bestandsveränderungen an unfert. Leistungen 0,00 0,00

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 3.814.127,36 3.900.042,74

4. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Miete) 5.446.818,29 1.858.988,06

5. Erträge aus Betrieb 83.780.491,56 71.505.979,19

6. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

    Betriebsstoffe und bezogene Waren 10.851.678,11 11.475.041,64

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.907.121,63 18.758.799,74 7.103.775,94 18.578.817,58

     davon Abwasserabgabe (Vorjahr: 3.167.322,65 €) 3.024.939,02 3.167.322,65

7. Personalaufwand

a)  Löhne und Gehälter 25.760.725,86 24.475.826,98

b)  Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-

     versorgung u. für Unterstützung 7.306.894,27 33.067.620,13 6.740.759,65 31.216.586,63

davon für Altersversorgung (Vorjahr: 1.873.678,35 €) 2.108.143,37 1.873.678,35

8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 17.995.821,98 17.995.821,98 16.977.385,76 16.977.385,76

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.102.447,82 10.312.575,31

(ohne Abw.abg. und Wasserentnahme) 12.102.447,82 10.312.575,31

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- 300.864,00 301.444,00

 leihungen des Finanzanlagevermögens

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 99.805,54 400.669,54 88.068,88 389.512,88

davon aus Rückstellungsanpassung (Vorj.:   0,00 €) 0,00 0,00

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und

Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 464.940,27 464.940,27 444.106,57 444.106,57

davon aus Rückstellungsanpassung (Vorj.:   236.910,23 €) 174.110,00 236.910,23

14. Ergebnis vor Steuern 1.791.531,16 -5.633.979,78

15. Steuern von Einkommen u. Ertrag 2.075,33 68,00

16. Ergebnis nach Steuern 1.789.455,83 -5.634.047,78

17. Sonstige Steuern 56.826,36 55.205,17

18.

18. Jahresüberschuss /-fehlbetrag 1.732.629,47 -5.689.252,95

19. Bilanzgewinn / -verlust des Vorjahres 114.172,76 94.504,94

davon wurden als Bilanzgewinn vorgetragen 0,00 0,00

20. Einstellungen in Rücklagen aus Vorjahresergebnis 114.172,76 94.504,94

Einstellungen in Rücklagen aus Jahresergebnis 10.683.036,57 10.797.209,33 9.619.282,47 9.713.787,41

21. Entnahmen aus Rücklagen aus Vorjahresergebnis 0,00 0,00

Entnahmen aus Rücklagen aus Jahresergebnis 9.066.955,28 9.066.955,28 15.422.708,18 15.422.708,18

22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 116.548,18 114.172,76

Nachrichtlich Vorschlag 2020

Verwendung des Bilanzgewinns 116.548,18    

Einstellung in:

Allgemeine Rücklage 200.259,47    

Investitionsrücklage 81.864,82      

Gewinn- / Verlustvortrag -                  

Entnahme aus:

Allgemeine Rücklage 165.576,11    

Investitionsrücklage -                  

Summe 116.548,18    

Niersverband, Viersen
Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020



Niersverband, Viersen  -  Erfolgsübersicht  für das Wirtschaftsjahr 2020

Verwal- Abwasser- Deponie- Niederschl. Gewässer- Graben- Regelung des Renatu- Aufträge Abw.abgabe

Gesamt tung beseitig. sickerwas. behandlung unterhalt. unterhalt. Wasserabflusses rierung Niederschl.wa.

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Umsatzerlöse betriebstypisch (Beiträge) 74.395.383,32 0,00 57.887.765,07 413.150,00 10.463.150,00 2.839.735,05 86.400,00 1.160.300,00 0,00 0,00 1.544.883,20

Umsatzerlöse sonstige (Mieterträge) 124.162,59 292,35 81.869,07 0,00 404,02 0,00 0,00 1.901,92 39.695,23 0,00 0,00

2. Bestandsveränderungen an unfert. Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 3.814.127,36 0,00 2.805.592,70 0,00 0,00 163.613,70 0,00 226.916,46 618.004,50 0,00 0,00

4. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Miete) 5.446.818,29 139.061,37 4.033.758,33 20.000,00 184.161,34 80.258,78 0,00 8.727,59 173.730,48 477.109,73 330.010,67

5. Erträge aus Betrieb 83.780.491,56 139.353,72 64.808.985,17 433.150,00 10.647.715,36 3.083.607,53 86.400,00 1.397.845,97 831.430,21 477.109,73 1.874.893,87

6. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

    Betriebsstoffe und bezogene Waren 10.851.678,11 202.196,22 9.765.557,06 191.002,77 320.851,94 233.219,68 0,00 13.797,39 81.046,36 44.006,69 0,00

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.907.121,63 809.153,66 4.980.751,36 37.166,60 288.466,26 220.810,88 2.355,20 19.056,63 34.115,19 41.172,03 1.474.073,82

davon Wasserentnahmeentgelt 6.348,10 4.917,55 1.430,55

davon Abwasserabgabe 3.024.939,02 1.550.865,20 0,00 1.474.073,82

18.758.799,74 1.011.349,88 14.746.308,42 228.169,37 609.318,20 454.030,56 2.355,20 32.854,02 115.161,55 85.178,72 1.474.073,82

7. Personalaufwand

a)  Löhne und Gehälter 25.760.725,86 4.723.733,06 16.035.538,92 141.598,13 891.975,15 1.701.918,43 43.857,98 485.133,32 1.608.769,83 118.069,71 10.131,34

b)  Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-

     versorgung u. für Unterstützung 7.306.894,27 1.359.868,51 4.484.286,40 40.163,57 253.004,05 509.970,01 12.440,09 131.272,03 479.526,05 33.489,85 2.873,70

33.067.620,13 6.083.601,57 20.519.825,32 181.761,70 1.144.979,20 2.211.888,44 56.298,07 616.405,35 2.088.295,88 151.559,56 13.005,04

8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 17.995.821,98 989.426,49 12.972.104,67 197.095,40 2.544.144,75 472.353,93 0,00 200.192,13 620.504,61 0,00 0,00

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.102.447,82 3.081.996,17 7.979.403,49 15.524,75 271.698,16 393.166,50 2.114,98 91.100,45 241.313,19 26.105,76 24,37

ohne Abwasserabgabe u. Wasserentnahmeentg.

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- 300.864,00 300.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 leihungen des Finanzanlagevermögens

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 99.805,54 99.805,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

davon aus Rückstellungsanpassungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und

Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 464.940,27 456.105,47 7.886,80 0,00 0,00 853,00 0,00 39,00 56,00 0,00 0,00

davon aus Rückstellungsanpassungen 174.110,00 165.367,00 7.795,00 0,00 0,00 853,00 0,00 39,00 56,00 0,00 0,00

14. Innerbetriebl. Leistungsverrechnung

Zurechnung (Aufwand) 5.339.662,86 31.290,75 430.489,88 24.191,56 4.315.267,76 98.540,98 24.578,06 38.143,03 227.715,44 149.445,40 0,00

Abgabe (Ertrag) 5.339.662,86 283.485,55 423.894,29 0,00 0,00 293.432,36 0,00 0,00 4.338.850,66 0,00 0,00

15. Ergebnis vor Steuern 1.791.531,16 -10.830.261,52 8.576.860,88 -213.592,78 1.762.307,29 -253.793,52 1.053,69 419.111,99 1.877.234,20 64.820,29 387.790,64

16. Steuern von Einkommen und Ertrag 2.075,33 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,33 0,00

17. Ergebnis nach Steuern 1.789.455,83 -10.831.431,52 8.576.860,88 -213.592,78 1.762.307,29 -253.793,52 1.053,69 419.111,99 1.877.234,20 63.914,96 387.790,64

18. Sonstige Steuern 56.826,36 9.258,15 32.196,21 0,00 113,00 9.593,00 0,00 628,00 5.038,00 0,00 0,00

19. Umlage der Verwaltung

Zurechnung (+) 10.840.689,67 0,00 7.829.146,07 113.827,24 1.475.417,86 402.189,59 8.672,56 175.619,17 610.330,83 55.287,52 170.198,83

Abgabe (-) 10.840.689,67 10.840.689,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Jahresüberschuss /-fehlbetrag 1.732.629,47 0,00 715.518,60 -327.420,02 286.776,43 -665.576,11 -7.618,87 242.864,82 1.261.865,37 8.627,44 217.591,81

21. Bilanzgewinn / Bilanzverlust Vorjahr 114.172,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.535,84 0,00 0,00 54.636,92

davon Gewinn- / Verlustvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Einstellungen in Rücklagen aus Vorjahresergebnis 114.172,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.535,84 0,00 0,00 54.636,92

Einstellungen in Rücklagen aus Jahresergebnis 10.683.036,57 0,00 7.059.016,96 31.000,00 2.003.000,00 0,00 6.737,65 161.000,00 1.320.865,37 8.627,44 92.789,15

23. Entnahmen aus Rücklagen aus Vorjahresergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entnahmen aus Rücklagen aus Jahresergebnis 9.066.955,28 0,00 6.343.498,36 358.420,02 1.716.223,57 500.000,00 14.356,52 0,00 59.000,00 0,00 75.456,81

24. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 116.548,18 0,00 0,00 0,00 0,00 -165.576,11 0,00 81.864,82 0,00 0,00 200.259,47
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4. Anhang für das Geschäftsjahr 2020 
 

 
 
Der Niersverband führt sein Rechnungswesen gemäß § 22a Niersverbandsgesetz nach 
den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens. Es sind § 19 Absatz 1 Satz 
1, 2 erste Alternative, Absatz 2 und 3, §§ 21, 22 Absatz 1, §§ 23 und 24 der Eigenbe-
triebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen entsprechend anzuwenden.  
 
Soweit Berichtspflichten zu erfüllen sind, werden die Angaben überwiegend in den An-
hang aufgenommen.  
 
In der Erfolgsübersicht werden alle Aufträge nach § 2 Absatz 4 Niersverbandsgesetz 
zusammengefasst als ein Bereich ausgewiesen. Darin enthalten sind auch zwei Betrie-
be gewerblicher Art (BgA) für steuerpflichtige Abwassertransporte und Laborleistungen. 
 
 
4.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Die grundlegenden Vorschriften zum Ansatz und zur Bewertung von Vermögensgegen-
ständen und Verbindlichkeiten gemäß §§ 246 ff. und 252 ff. Handelsgesetzbuch wurden 
gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.  
 
Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit ihren Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti und ande-
rer Preisnachlässe bewertet. Von Dritten gewährte Zuschüsse für Investitionen werden 
von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abgesetzt, soweit nicht der Zuschuss-
geber eine Passivierung als Eigenkapital ausdrücklich vorgeschrieben hatte. Ist die Nut-
zung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt, so werden planmäßige Abschrei-
bungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen; gemäß 
§ 25 Absatz 2 Niersverbandsgesetz erfolgt dies durch lineare (jährlich gleichmäßige) 
Abschreibungen.  
 
Vermögensgegenstände die durch Erdarbeiten im und am Gewässer entstehen, werden 
seit dem Geschäftsjahr 2020 planmäßig abgeschrieben.  
 
Eigene und fremde Aufwendungen für den Aufbau von Zeitreihen (hydrologische und 
biologische Datenreihen) werden als immaterielle Wirtschaftsgüter aktiviert. Die Daten-
reihen unterliegen ab dem Geschäftsjahr 2020 einer planmäßigen Abschreibung. For-
schungs- und Entwicklungskosten sind nicht angefallen. 
 
In den Aktivierungen des Berichtsjahres sind keine Fremdkapitalzinsen enthalten. 
 
Die Wertpapiere des Anlagevermögens stehen auf Dauer dem Verband zur Verfügung, 
sie werden mit ihren Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips be-
wertet.  
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Für die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurde in Anlehnung an § 240 Ab-
satz 3 Handelsgesetzbuch ein Festwert gebildet. Der Festwert wurde im Berichtsjahr 
2018 durch eine alle drei Jahre durchzuführende Inventur überprüft. Der Bilanzwert be-
trägt unverändert zum Vorjahr 2,1 Mio. €. 
 
Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände, Kassenbestände und Guthaben bei 
Kreditinstituten sind mit ihren Nennwerten erfasst. 
 
Das Verbandskapital ist zu Nennwerten bewertet. 
 
Die Rückstellungen (RSt) für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden in Höhe 
des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages an-
gesetzt und pauschal mit dem durchschnittlichen Marktzins, der sich bei einer ange-
nommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt, abgezinst. 
 
Durch die Bildung von RSt wird allen erkennbaren Risiken hinreichend Rechnung getra-
gen. 
 
Die Bewertung der sonstigen RSt erfolgt zu den nach vernünftiger kaufmännischer Beur-
teilung notwendigen Erfüllungsbeträgen. 
 
Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen. 
 
 
4.2. Angaben zu Posten der Bilanz 
 
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem gemäß § 24 Absatz 2 Eigenbe-
triebsverordnung vorgeschriebenen Anlagennachweis ersichtlich. Aus Investitionsförde-
rungen wurden 2.293.217,45 € von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abge-
setzt.  
 
In der Bilanzposition Wertpapiere des Anlagevermögens befinden sich zwei ausschließ-
lich für den Niersverband aufgelegte inländische Spezialfonds, die jeweils mit einem An-
fangskapital in Höhe von 20 Mio. Euro ausgestattet wurden. Die Anlageziele sind realer 
Kapitalerhalt bei möglichst geringem Risiko mit einer Rendite über Festgeldniveau. Die 
Anlagerichtlinien beschränken den maximal zulässigen Aktienanteil auf 35 % des jewei-
ligen Gesamtkapitals. Es besteht keine Beschränkung in der Möglichkeit der täglichen 
Rückgabe. Die Fonds sind mit ihren Anschaffungskosten bilanziert. Ertragsausschüttun-
gen erfolgten im Berichtsjahr in Höhe von jeweils 150.000,- € (in Summe 300.000,- €). 
Der aktuelle Wert beider Fonds am 31.12.2020 beträgt 44,052 Mio. €, demnach      
4.052 T€ über den Anschaffungskosten. 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu 
einem Jahr. 
 
Im Bilanzgewinn in Höhe von 116.548,18 € ist kein Gewinn-/Verlustvortrag enthalten. 
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Die Pensionsrückstellungen über insgesamt 6.258.949,00 € werden aufgrund der ver-
traglichen und tariflichen Verpflichtungen zur Altersversorgung gebildet. Aus Versor-
gungszusagen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen bestehen Verpflichtungen aus 
laufenden Versorgungsbezügen in sechs Fällen und zwei Anwartschaften zur künftigen 
Gewährung einer Altersversorgung. 
 
 
Der Anteil der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen für Versorgungszusagen ent-
spricht den nach versicherungsmathematischen Grundsätzen (Anwartschaftsbarwertver-
fahren - PUC-Methode analog den Vorschriften des IAS 19) ermittelten Barwerten der 
erfassten Verpflichtungen. Grundlage bildet das Gutachten der AON Hewitt GmbH, Mül-
heim, vom 17.02.2021.  
 
Dieses Gutachten beinhaltet folgende Berechnungsgrundlagen: 
Wahlrecht gem. § 253 Absatz 2 Satz 2 Handelsgesetzbuch wird ausgeübt 
Pauschalansatz der Restlaufzeit: 15 Jahre, Zinssatz: 2,3 %, Sterbetafel: RT 2018 G 
Rententrend: 2,00 %, Gehaltstrend: 1,75 %. 
Der gem. § 253 Absatz 6 S. 3 HGB anzugebende Erfüllungsbetrag mit siebenjährigem 
Durchschnittszinssatz beträgt 6.746.530,- Euro. 
 
Für die übrigen Arbeitnehmer/innen bzw. ehemaligen Arbeitnehmer/innen (Entgeltemp-
fänger, Rentner bzw. deren Hinterbliebene) besteht die Zusatzversorgung des öffentli-
chen Dienstes nach Maßgabe des ATV-K durch Mitgliedschaft in der Rheinischen Zu-
satzversorgungskasse in Köln (RZVK). Seit dem 01.01.2000 erhebt die Kasse eine Um-
lage von 4,25 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge. Der Umlagesatz ist im Be-
richtsjahr unverändert geblieben. Das neben der Umlage zu zahlende Sanierungsgeld 
beträgt seit dem 01.10.2010  3,5 % als Vomhundertsatz des zusatzversorgungspflichti-
gen Entgeltes. Die Summe der umlagepflichtigen Entgelte beläuft sich im Jahresdurch-
schnitt für 437 versicherungspflichtige Mitarbeiter/innen und Auszubildende auf 
23.530.580,65 €.  
 
 
Mit den übrigen Rückstellungen, die sich gemäß vorstehendem Rückstellungsspiegel 
zusammensetzen, werden alle erkennbaren weiteren Risiken berücksichtigt.  
 
Erläuterungen gemäß § 285 Nummer 12 Handelsgesetzbuch: 
 
Rückstellungen für Altersteilzeit bestehen nicht mehr.  
 
 
 
 
Für die Rückstellungen Abwasserabgabe Schmutz- und Niederschlagswasser gilt: 
Der Verband hat für das Einleiten von Schmutz- und Niederschlagswasser Abwasser-
abgabe an das Land zu entrichten. Da die Veranlagung der Abwasserabgabe erst nach 
Ablauf des Wirtschaftsjahres durchgeführt wird, ist der bestehenden Abgabepflicht durch 
Bildung entsprechender Rückstellungen Rechnung zu tragen. Auf der Basis voraussicht-
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licher Belastungen des Berichtsjahres mit Abwasserabgabe wurden den Abwasserab-
gaberückstellungen 3.025 T€ zugeführt. Bescheide über Abwasserabgabe lösten Zah-
lungen zu Lasten der Rückstellungen an das Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz Nordrhein-Westfalen in Höhe von 940 T€ aus. Daneben konnten Rück-
stellungen im Umfang von 688 T€ aufgrund von Abwasserabgabebescheiden (Festset-
zung und Endabrechnung) aufgelöst werden.  
 
 
 

 
 
 
Die Verbindlichkeiten sind in Höhe ihres Erfüllungsbetrages angesetzt. Für die Verbind-
lichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten: 
 
 

Verbindlichkeiten bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre insgesamt

Kreditinstitute 36.176.883,45 € 29.611.081,44 € 20.387.795,98 € 86.175.760,87 €

Anzahlungen 2.515.307,95 € 0,00 € 0,00 € 2.515.307,95 €

Lieferungen u. Leistungen 6.937.373,25 0,00 € 0,00 € 6.937.373,25 €

Beiträge 175,58 € 0,00 € 0,00 € 175,58 €

Sonstige 3.715.163,99 € 0,00 € 0,00 € 3.715.163,99 €

Summe 49.344.904,22 € 29.611.081,44 € 20.387.795,98 € 99.343.781,64 €
 

 
 
 
 
 
Das Eigenkapital erhöhte sich im Berichtsjahr von 173.992.393,95 Euro auf 
175.725.023,42 Euro und damit um 1.732.629,47 Euro. Die planmäßig vorgesehene 
Rücklagenreduzierung in Höhe von 8,3 Mio. € war nicht erforderlich. Die Eigenkapital-
quote beträgt 58,2 % (Vorjahr 59,8 %).  Die rückläufige Eigenkapitalquote ist auf die ge-
stiegene Bilanzsumme zurückzuführen. 
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4.3 Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung und die Erfolgsübersicht sind entsprechend § 23 Ei-
genbetriebsverordnung aufgestellt. Die Gliederung entspricht dem Gesamtkostenverfah-
ren nach § 275 Absatz 2 Handelsgesetzbuch. In der Erfolgsübersicht sind neben den 
Beitragsgruppen alle Aufträge einschl. der BgA zusammen dargestellt. 
 
Die Umsatzerlöse enthalten die Verbandsbeiträge aus Vorauszahlungen 2020 und Ab-
rechnung mit der Beitragsliste 2019.  
 
Die Umsatzerlöse betreffen die Beitragsgruppen wie folgt: 
 
        Beitrag  Mieterträge  
Verwaltung            0,00 €          292,35 € 
Abwasserbeseitigung:    57.887.765,07 €     81.869,07 € 
Deponiesickerwasserbeseitigung:       413.150,00 €              0,00 € 
Niederschlagswasserbehandlung:  10.463.150,00 €          404,02 € 
Gewässerunterhaltung:      2.839.735,05 €              0,00 € 
Grabenunterhaltung:           86.400,00 €              0,00 € 
Regelung des Wasserabflusses:     1.160.300,00 €       1.901,92 € 
Rückführung/Renaturierung:                   0,00 €     39.695,23 € 
Abwasserabgabe Niederschlagswasser:   1.544.883,20 €              0,00 € 
 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten 2,8 Mio. € periodenfremde Erträge, die 
mit 2,5 Mio. € überwiegend auf Erstattungen des Hauptzollamtes aus Vorjahren auf der 
Basis von Strom- und EnergieStG begründet sind. Der Rest ergibt sich aus vielen klei-
neren Beträgen. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind auf Basis des Bilanzrichtli-
nie-Umsetzungsgesetzes keine Mieterträge enthalten. 
 
 
Von den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen entfallen 174.110,00 € auf die Aufzinsung 
von Rückstellungen. 
 
 
Der Zinsertrag enthält keine Beträge aus der Abzinsung von Rückstellungen.  
 
Es gab keine nach Art und Betrag außergewöhnlichen Erträge und Aufwendungen. 
 
Das im Berichtsjahr vom Abschlussprüfer zu berechnende Gesamthonorar in Höhe von  
18.792,00 € brutto entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen. 
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Es wird vorgeschlagen, das Ergebnis wie folgt zu behandeln: 
 

Gewinn- bzw.

Verlustvortrag Allgemeine Investition

Abwasserbeseitigung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Deponiesickerwasserbehandlung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Niederschlagswasserbehandlung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gewässerunterhaltung -165.576,11 € 0,00 € 0,00 € -165.576,11 €

Grabenunterhaltung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Regelung des Wasserabflusses 81.864,82 € 0,00 € 0,00 € 81.864,82 €

Renaturierung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aufträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aufgabenübernahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

AbwAG Niederschlagswasser 200.259,47 € 0,00 € 200.259,47 € 0,00 €

Summe 116.548,18 € 0,00 € 200.259,47 € -83.711,29 €

ErgebnisBeitragsgruppe
Zuführung / Entnahme Rücklage

 

 
 
4.4 Ergänzende Angaben 
 
Verbandsorgane sind Verbandsversammlung, Verbandsrat und Vorstand. Die Zahl der 
von den Mitgliedern in die Verbandsversammlung entsandten Delegierten richtet sich 
nach den jeweils zu leistenden Jahresbeiträgen (Beitragseinheiten). Ein Delegierter wird 
von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen entsandt. Die Zahl der Delegierten 
wird in der Satzung auf höchstens 76 festgelegt. 
 
Der von der Verbandsversammlung gewählte Verbandsrat hat 15 Mitglieder; davon sind 
fünf Arbeitnehmervertreter. Die im Rechnungsjahr für die Mitglieder des Verbandsrates 
angefallenen Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder) beliefen sich auf 15.000,00 €. 
Es wurden keine Vorschüsse und Kredite an Organmitglieder gewährt. 
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Im Verlauf des Rechnungsjahres hatte der Verbandsrat folgende Mitglieder: 
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Vorstand 
 
Vorstand Professor Dr.-Ing. Dietmar Schitthelm  

(bis 30.04.2021) 
 
 
stellv. Vorstand 

Bauass. Dipl.-Ing. Sabine Brinkmann 
(ab 01.05.2021) 
Dr. rer. nat. Wilfried Manheller 

 
Die Gesamtbezüge des Vorstandes Prof. Dr.-Ing. Schitthelm betrugen im Berichtsjahr 
2020   399.171,08 Euro und setzen sich aus folgenden Komponenten zusammen: 
 
 Gehälter / Dienstbezüge         178.557,58 € 
 Zuführung Pensionsrückstellung        199.440,00 € 
 Versicherungsentgelte                135,66 € 
 Nebenleistungen (geldwerter Vorteil Firmenwagen)       21.037,84 € 
 
Bezüge der ehemaligen Vorstände und Hinterbliebenen 2020 
 
 Gesamtbezüge der Personengruppe       189.819,90 € 
 Pensionsrückstellung für diese Personengruppe  1.872.526,00 € 
 
Sonstige finanzielle Verpflichtungen ergeben sich aus den zum Bilanzstichtag erteilten 
Instandhaltungs-, Planungs-, Bau- und sonstigen Aufträgen in Höhe von 
11.564.280,41 €. 
 
 
Die Mitgliedschaft im Klärschlamm-Entschädigungsfonds wurde zum 31.12.2014 gekün-
digt. Damit kann der Niersverband nicht mehr für Schäden, die nach diesem Datum ein-
treten, zu einer Nachschusspflicht herangezogen werden. Es sind keine Schäden be-
kannt, die bis zum 31.12.2014 eingetreten sind und eine Nachschusspflicht begründen 
würden. 
 
Darüber hinaus bestanden keine wesentlichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen 
außerhalb der Bilanz und es gibt keine nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte. 
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Die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft (durchschnittlich beschäftigte Arbeit-
nehmer/innen) und des Personalaufwandes wird im Folgenden dargestellt: 
 
 

2020 2019 

    

Arbeitnehmer/innen Vollzeit                    362,00                         347,50     

Teilzeitbeschäftigte                      57,25                           55,50     

geringfügig Beschäftigte                        3,50                             5,75     

Auszubildende                      16,75                           18,00     

                   439,50                         426,75     

davon Altersteilzeit                           -                               1,75     

    

Gesamtsummen Löhne und Gehälter,     

Soziale Abgaben und Aufwendungen für     

Altersversorgung und Unterstützung inkl. Vorstand 33.067.620,13 € 31.216.586,63 € 

 
 
 
 
 
 
 
Viersen, den                   .2021 
 
 
Niersverband 
 
Vorstand 
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  Rechtliche Grundlagen

Name Niersverband KöR

Rechtsform Körperschaft des öffentlichen Rechts

Sitz Viersen

Gesetzliche Grundlage Gesetz über den Niersverband vom 15. Dezem-

ber 1992 in der Fassung vom 03. Juni 2020.

Satzung Für den Verband ist nach §§ 10,11 NiersVG die

Sat zung für den Niers ver band vom 08. September

1994 in der Fassung vom 13. Dezember 2012

maßgebend.

Aufgaben des Verbandes Innerhalb des in § 5 NiersVG genannten Ver-

bandsgebiets (Einzugsgebiet der Niers und des

Nierskanals entsprechend einer beim Verband

ausliegenden Über sichts kar te) hat der Ver band

die in § 3 NiersVG aufgeführten Aufgaben über-

nommen. Sie betreffen unter anderem die Rege-

lung des Wasserabflusses einschließlich der Si-

cherung des Hochwasserabflusses, die Unterhal-

tung und Rückführung / Bearbeitung oberirdischer

Ge wäs ser und die Abwasserbeseitigung nach

Maß gabe des Landeswassergesetzes.

Unternehmen des Verbandes Im Rahmen seiner gesetzlich vorgegebenen Auf-

gabenerfüllung sind Unternehmen des Verbandes

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der für

die Aufgabenerledigung notwendigen Anlagen so-

wie alle sonstigen für die Durchführung der Aufga-

ben erforderlichen Ermittlungen und Arbei ten.

Geschäftsjahr Kalenderjahr

Verbandskapital Das Verbandskapital beträgt Euro 97.000.000,00.
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Mitglieder Mitglieder des Verbandes sind nach § 6 NiersVG

die im Verbandsgebiet liegenden kreisfreien und

kreis an gehö ri gen Städte, Gemeinden und Krei se

so wie weitere bestimmte Gebietskörperschaften,

Unternehmen und Eigentümer.

Die Mitglieder haben dem Verband Beiträge zu

leisten, soweit andere Einnahmen zur Deckung

der Ausgaben nicht reichen.

Gewinnverwendungsvorschlag Der Bilanzgewinn von insgesamt Euro 116.548,18

wird den Rücklagen zugeführt.

Vorjahresabschluss Im Umlaufverfahren im Dezember 2020 der Ver-

bandsver samm lung wurde der vom Vor stand auf-

gestellte, geprüfte und mit dem un ein ge schränk-

ten Be stäti gungs vermerk versehene Jah resab-

schluss zum 31. De zember 2019 festgestellt.

Vorstand Professor Dr.-Ing. Dietmar Schitthelm (bis zum

30. April 2021)

Frau Sabine Brinkmann (seit dem 01. Mai 2021)

Ständiger Vertreter Dr. rer. nat. Wilfried Manheller
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Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisier te Of-
fenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Ge schäftslei tung
sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwa chungsorg-
ans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Ent-
sprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

 Nach § 10 NiersVG verwaltet der Verband sich selbst und gibt sich eine Satzung. Organe des Verban-
des sind die Verbandsversammlung, der Verbandsrat und der Vorstand.

 Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 NiersVG hat sich die Verbandsversammlung eine Geschäftsordnung gegeben.
Die Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung des Niersverbandes vom 08.09.1994 liegt in der
Fassung aus April 1996 vor. Darüber hinaus besteht auf Grund des § 14 Abs. 2 Nr. 4 NiersVG i.V.m.
§ 14 Abs. 3 NiersVS ei ne Rech nungsprüfungsordnung des Niersverbandes vom 24.05.1995, die in der
Fassung April 1996 vorliegt.

 Nach § 17 Abs. 4 Nr. 1 NiersVG hat sich der Verbandsrat eine Geschäftsordnung gegeben. Die Ge-
schäfts ordnung für den Verbandsrat des Niersverbandes vom 08.09.1994 in der Fassung aus April 1996
liegt vor.

 Für die Verbandsverwaltung des Niersverbandes besteht eine Geschäftsordnung, die vom 29.03.2001 in
der Fassung aus Juli 2001 datiert.

 
 Weitere Auf ga ben des Vor stan des, der Ver bands ver samm lung so wie des Ver bands rates sind im Niers-

ver bands ge setz und in der Niers ver bands satzung ge regelt. Diese Re ge lungen entspre chen den Be dürf-
nis sen des Ver ban des.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Nieder schriften
hierüber erstellt?

 Der Vorsitzende des Verbandsrates hatte unter dem 23.11.2020 form- und frist gerecht zur 35. Ver bands-
versammlung am 17.12.2020 eingela den. Mit der Einladung waren den Dele gierten die Ta ges ordnung
und die Vorlagen sowie vor berei tende Unterlagen zu einzelnen Ta ges ord nungs punkten zu ge leitet wor-
den. Unmittelbar zu vor war aufgrund der zu diesem Zeitpunkt festge stellten epide mi schen Lage von lan-
desweiter Tragweite vorsorglich mit Schreiben vom 20.11.2020 die nach § 15 Ab satz 12 NiersVG erfor-
derliche Zustimmung der Delegierten zur Durchführung der Be schlussfassung und der Wahlen im Um-
laufverfahren eingeholt worden. Mehr als die Hälfte der Delegierten erteilte ihr Einverständnis zur schrift-
li chen Ab gabe ihrer Stimmen. 

  Die reguläre 35. Verbandsversammlung im Dezember 2020 fand daher nicht in Prä senz statt. Mit Schrei-
ben vom 14.12.2020 wurde den Delegierten die Einlei tung des Um laufverfahrens mitgeteilt mit der Auf-
for de rung, zu den zu fassenden Beschlüssen diese schriftlich bis zum 30.12.2020 12.00 Uhr zurückzu-
senden. Die Aus wertung des Umlaufverfahrens erfolg te am 04.01 2021.

 Der Ver bands rat ist fünf mal im Be richts jahr zu Sit zun gen (Sitzung Nr. 145 bis 149) zu sam menge kom-
men. Es wurden stets Nie der schriften an gefer tigt.

 Für alle vorgenannten Versammlungen und Sitzungen wurden ordnungsgemäß genehmigte Nie der-
schriften erstellt und uns vorgelegt. 
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c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzel-
nen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

 Der Vorstand, Herr Professor Dr. Schitthelm, war und seine Nachfolgerin, Frau Sabine Brinkmann, ist
aus kunftsgemäß nicht als Mit glied ei nes Auf sichts ra tes oder eines Auf sichts- bzw. Kontrollgre miums ei-
nes Wirt schaftsun ter neh mens tätig.

 
d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im An-

hang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponen-
ten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Erfolgsbezogene Vergütungen der Organmitglieder wurden nicht vereinbart. Die Anhangsangabe gem.
§ 24 Abs. 1 EigVO vom 16.11.2004 wurde für den Vorstand individualisiert gemacht. Die Mit glie der des
Ver bands ra tes erhalten Sitzungsgelder, die in einer Summe im Anhang nach § 285 Nr. 9 HGB gen annt
wur de.
 

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Or-
ganisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt
dessen regelmäßige Überprüfung?

 Es liegt ein Organisationsplan vor, aus dem Organistionsaufbau, Arbeitsbereiche, Zuständigkeiten und
Wei sungsbefugnisse ersichtlich sind. Der Organisationsplan wird nach Auskunft des Vorstands bei Än-
de run gen der Verhältnisse regelmäßig angepasst. Er datiert in seiner aktuellen Fassung aus April 2020.

 Der vorliegende Organisationsplan entspricht den Be dürf nis sen des Ver ban des.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

 Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem
Or gani sa tions plan ver fah ren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert? 

 Zur Korruptionsprävention sind folgende Vorkehrungen ergriffen und in der Korruptionspräventionsrichtli-
nie für den Niersverband dokumentiert:

 Der Verband hat eine Korruptionspräventionsrichtlinie für den Niersverband erlassen, die aus Dezember
2009 da tiert und in der aktuellen Fassung aus Dezember 2017 vorliegt. Auskunftsgemäß sind beim Ver-
band im Be richts jahr kei ne Kor rup tions fäl le be kannt ge wor den. Als Ansprechpartner für Korruptionsver-
dachts fälle ist der Lei ter der in ter nen Prüfs tel le vorge se hen.

 Zur Korruptionsvorbeugung tragen das eingerichtete interne Kontrollsystem sowie die getroffenen Rege-
lungen bei. Die all ge mei nen Dienstanweisungen und Verfügungen erhalten durch weg das
Vier-Augen-Prin zip mit der Fol ge der Tren nung von Ge neh migung und An ord nung. Sämt liche Zah lungs-
einnahmen und -ausgaben wer den durch die in terne Prüfs telle kon troll iert. Die se Maßnah men sind
grundsätzlich geeig net, der Kor rup tion vor zu beu gen. 

 Die Prüfung der Angemessenheit oder Wirksamkeit der eingerichteten Maßnahmen war nicht Ge gen-
stand unseres Prüfungsauftrags. 
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d)  Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse
(insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und
–gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

 Für wesentliche Entscheidungsprozesse liegen geeignete Dienstanweisungen vor.

 Darüber hinaus be stehen Regelungen von Unterschrifts- / Zeichnungsberechtigungen und Vollmachten.
Diese Arbeitsanweisungen sind grundsätzlich geeignet, die Qualität der Entscheidungsprozesse zu si-
chern.

 Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben sich kei ne An halts punk te ergeben, dass die 
 genannten Anweisungen nicht eingehalten wurden.

e)  Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?
 
 Es besteht eine allgemeine Dienstanweisung zur Aufbewahrung und Verwaltung der Originale von Ver-
 tragsurkunden in der Fassung aus Februar 2007, die den Bedürfnissen des Verbandes ent spricht.

 Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte auf eine nicht ordnungsgemä-
ße Dokumentation der Verträge ergeben. Alle im Rahmen der Jahresabschlussprüfung angeforderten
Verträge konnten uns vorgelegt werden.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten
sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unterneh-
mens?

 Jährlich wird durch den Vorstand des Verbandes ein Wirtschaftsplan - bestehend aus Erfolgsplan,  Ver-
mögensplan und Stellenübersicht - erstellt und durch die Verbandsversammlung gemäß § 22a Abs. 2
NiersVG festgestellt. Dem Wirtschaftsplan ist als Anlage der Nachweis der Rücklagen und die Finanz-
planung beizufügen. Die §§ 15 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
gelten entsprechend. Des Weiteren besteht eine Projektplanung.

 Das Planungswesen ist angemessen und entspricht den Bedürfnissen des Verbandes.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

 Die Einhaltung des vom Vorstand genehmigten Wirtschaftsplans wird zeitnah überprüft. Planabwei chun-
gen wer den aus kunfts ge mäß sy stem atisch durch die Abteilung Verwaltung und Finan zen (VF) un ter-
sucht.

 
c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonde ren An-

forderungen des Unternehmens?

 Die Bücher des Verbandes sind ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung
entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

 Das Rechnungswesen des Verbandes einschließlich der Kostenrechnung entspricht somit aus unserer
Sicht den be son de ren An forde run gen des Ver ban des.
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und ei-
ne Kreditüberwachung gewährleistet?

 Grundlage der Überwachungstätigkeit des Vorstands ist die aus dem Wirtschaftsplan abgeleitete Fi nanz-
planung, die geeignet ist, den im Planungszeitraum benötigten Finanzmittelbedarf festzustellen. Es be-
steht ei ne lau fen de Pla nung und Überwa chung der kurz fris ti gen Ver ände rung der Li qui di tätslage und ei-
ne Kre dit über wa chung.

 
e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich An halts-

punkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind? 

 Explizite Regeln für ein Cash-Management existieren nicht. Die Liquiditätsplanung erfolgt durch die 
Abteilung Verwaltung und Finan zen (VF).

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das be-
stehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv ein gezogen
werden?

 Die wesentlichen Entgelte des Verbandes betreffen Beiträge, die durch Beitragsbescheid als Vorauszah-
lungen in vier Quartalsraten gegenüber den Beitragszahlern geltend gemacht werden. Im folgenden Ge-
schäfts jahr erfolgt ebenfalls durch Beitragsbescheid eine Abrechnung des Vorjahres, bei der Über- bzw.
Un ter zah lun gen aus geglichen werden. Das bestehende Forderungsmanagement einschließlich des
funktionierenden Mahnwesens gewährleistet ei ne vollstän dige und zeitna he Rechnungsstellung sowie ei-
ne zeit na he und effekti ve For de rungs ein zie hung.

g)  Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesent-
lichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

 Das Controlling umfasst alle wesentli chen Unternehmensbereiche. Es stellt entscheidungsrelevante In-
formationen zur Verfügung und entspricht den Anfor de run gen des Verbandes.

 
h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochter un-

ternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

 Diese Frage ist nicht einschlägig, da keine Tochterunternehmen und/oder Beteiligungen bestehen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnah men er-
griffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

 Gemäß § 14 NiersVS ist eine interne Prüfstelle eingerichtet. Der Niersverband hat in seinem Risikoh and-
buch die Durchführung der regelmäßig durchzuführenden Ri si koin ven tur beschrieben, in der Früh warn-
sig nale de fi niert wer den, die es er mög li chen, Ent wick lungen aufzu zei gen, die den Fortbe stand des Un-
ter neh mens ge fährden könn ten. Für den Niers ver band in der Rechts form ei ner Kör per schaft des öf fent li-
chen Rechts bedeutet "Fortbestand" in diesem Zu sam men hang, dass bei der Erfül lung der ge setzli chen
Auf gaben weitgehend Schaden vom Niersver band und da mit für seine Mitglie der fern zuhalten ist. Die
letz te Aktua lisierung des Risikohand buchs fand im Dezember 2019 statt. Das Handbuch ist min des tens
ein mal jähr lich durch die interne Prüfs tel le zu über prüfen und bei Be darf anzu passen.

 Nach der uns vorliegenden Risikoübersicht wurden für den Verband keine bestandsgefährdenden Risi-
ken gemeldet.
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b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihre Zwecke zu erfüllen? Haben sich An halts-
punkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

 Die getroffenen Maßnahmen zur Risikofrüherkennung sind nach unserer Auffassung ausreichend und 
ge eig net, ih ren Zweck zu erfüllen. Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben sich keine An-
haltspunkte ergeben, dass die Maß nah men nicht durch ge führt werden. Gleichwohl erfolgte gem. § 317
HGB kei ne Prü fung des Risikofrüherkennungssystems im Sinne des IDW PS 340.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

 Die Dokumentation dieser Maßnahmen ist im Risikohandbuch enthalten und ausreichend dokumentiert.

d)  Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Ge-
schäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

 Die Abstimmung und in der Folge die Anpassung von Frühwarnsignalen und Maßnahmen erfolgte zu letzt
durch die interne Prüfstelle im Januar 2020.

 Das Risikomangement stellt somit zusammen mit den vorhandenen Maßnahmen eine kontinuierliche
und systematische Abstimmung mit den Aufgaben des Verbandes sicher. 

 

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

 Nach den uns gegebenen Auskünften und unseren Feststellungen im Rahmen der Jahresabschlussprü-
fung wird kei nes der im Fragenkreis 5 genannten Fi nanz ge schäf te durchge führt. In so weit ist die ser Fra-
gen kreis nicht einschlägig.

 
a)  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten so wie

von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

· Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

· Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen  einge setzt
werden?

· Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Um fang
dürfen offene Posten entstehen?

· Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig
sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizi patives Hed-
ging)?

b)  Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Ri-
sikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Ver-
fügung gestellt insbesondere in Bezug auf 

· Erfassung der Geschäfte

· Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse

· Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung

· Kontrolle der Geschäfte?
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d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und
werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e)  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Posi tionen,
die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine ande re
Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

 Die interne Revision wird durch die auf Grund von § 14 NiersVS eingerichtete interne Prüfstelle wahr ge-
nom men. Die in ter ne Re vi sion ent spricht den Be dürf nis sen des Ver ban des. Die in ter ne Prüfs telle ist als
ei ne ei gen stän di ge Stabs tel le or ganisiert. 

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer
Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

 Die Aufgaben der internen Prüfstelle sind in § 14 Abs. 7 NiersVS und in der Dienstanweisung für die in ter-
ne Prüfstelle niedergelegt. Sie umfassen neben der Prüfung der Aufstellung des Jahresabschlusses und
der Begleitung der Jahresabschlussprüfung insbesondere die Überwachung des Finanzwesens durch ei-
ne laufende unterjährige permanente Visakontrolle aller Buchungsbelege und durch eine Prüfung der
Kasse.

 Nach der Dienstanweisung der internen Prüfstelle mit dem Stand Juli 2007 erstattet die interne Prüfstelle
dem Vor stand über das Ergebnis der Prü fungstätigkeit für jedes Wirtschaftsjahr einen Bericht, der ge mäß
§ 14 Abs. 1 NiersVS vom Vorstand der externen Prüfstelle (Wirtschaftsprüfer) sowie den Mitgliedern des
Rech nungsprüfungs ausschusses vor gelegt wird.

 Eine Gefahr von Interessenkonflikten besteht nicht, da die interne Prüfstelle gemäß der Dienstanweisung
der in ternen Prüfstelle unabhängig und nicht an die Weisungen des Vorstands gebunden ist.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Ge-
schäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von
Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revi sion das letzte Mal über
Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsbe richte vor?

 Die Tätigkeitsschwerpunkte der internen Prüfstelle waren im Berichtsjahr die Auftragsvergaben, die Prü-
fung von Schlussrechnungen und Teilschlussrechnungen, die Projektabrechnung sowie die Beitragsver-
anlagung. Im Rahmen der Prü fung der Auftragsvergabe erfolgte auch eine Prüfung hinsichtlich der Funk-
tionstrennung. 

 Der vorläufige Jahresbericht 2020 der internen Prüfstelle des Niersverbandes hat mit Datum 08.06.2021
vor ge le gen. Darin wurde über die laufenden und in 2021 noch andauernden Aktivitäten der Korruptions-
prä ven tion berichtet.

d) Hat die Interne Revision ih re Prüfungs schwerpunkte mit dem Ab schlussprü fer abgestimmt?

 Eine Abstimmung über Prüfungsschwerpunkte erfolgte auf Grund der gemäß § 14 NiersVS und der
Dienstanweisung für die interne Prüfstelle bereits umfassend geregelten Aufgabengebiete nicht.
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e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es
sich?

 Aus dem vorläufigen Jahresbericht ergab sich eine Feststellung im Bereich des Vergaberechts. Eine vor-
ge nommene Auftragsverlängerung unterliegt bei der in ternen Prüfstelle einer anderen Einschätzung hin-
sichtlich der Zu läs sigkeit ohne Durchführung eines Ver ga beverfahrens. Ein verbliebenes Risiko ist durch
Zeitablauf jedoch nicht ge ge ben. Im Rah men ih rer Tä tig keit wer den darüber hinaus regelmäßig
Schwachs tel len iden tifi ziert, die in Form von Fest stel lun gen mit Ver bes se rungs vor schlä gen oder Empfeh-
lungen ins be son dere nach Visa kon trol len konkre ti siert wer den.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revi-
sion/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umset zung ih-
rer Empfehlungen?

 Gemäß der oben genannten Dienstanweisung wird über die im Jahresbericht aufgedeckten Mängel an
den Vor stand laufend berichtet, der die Mängel durch Entscheidungen beseitigt. Eine Kontrolle der Besei-
ti gung durch die interne Prüfstelle findet nach einer angemessenen Zeitspanne statt. Nach der uns er teil-
ten Aus künf te erfolgt eine laufende Unterrichtung des Vorstandes.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Ge-
schäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorg ans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zu-
stimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist? 

 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung
des betreffenden Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen
nicht eingeholt worden ist.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorg ans die
Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

 Es wurden keine Kredite an Organmitglieder gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber
nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zer legung in
Teilmaßnahmen)?

 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte für eine Zerlegung von zustimmungspflich-
tigen Maßnahmen oder Umgehungstatbeständen ergeben.

 
d)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Sat zung, Ge-

schäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungs organs über ein-
stimmen?

 Im Rahmen unsererJahresabschlussprüfung sind uns keine Anhaltspunkte bekannt geworden, dass die
Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Dienstanweisungen und Ver-
fü gungen übereinstimmen.
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Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immate rielle Anla gewerte
und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbar-
keit und Risiken geprüft?

 Der jährlich zu erstellende Investitionsplan als Bestandteil des Wirtschaftsplans bedarf der Zustimmung
der Verbandsversammlung. Größere Investitionen und Maßnahmen werden einzeln aufgeführt und be-
gründet. Der Aufnahme einer Maßnahme in den Investitionsplan gehen eine eingehende Prüfung der
Maßnahme unter Berücksichtigung der von der zuständigen Fachabteilung zu erarbeitenden Begründun-
gen und Alternativen sowie die Klärung der Finanzierbarkeit voraus. Der Investitionsplan stellt eine aus-
reichende Informationsbasis dar und berücksichtigt alle bedeutenden Entscheidungsfaktoren.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht aus rei-
chend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. Er werb bzw. Ver-
äußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

 Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Unter-
la gen zur Preis ermittlung nicht ausreichend waren. Zweck, Vorgehensweise, getroffene Annahmen und
Ergebnisse sind nachvollziehbar dargestellt.

 
c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Ab-

weichungen untersucht?

 Es findet eine laufende Überwachung statt. Abweichungen wer den untersucht, sofern sie wesentlich
sind. Die Ausführung der Bauvorhaben wird von den Fachabteilungen permanent überwacht.

d)  Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Hö he
und aus welchen Gründen?

 Wesentliche Überschreitungen haben sich im Berichtsjahr auskunftsgemäß nicht ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöp fung der
Kreditlinien abgeschlossen wurden?

 Die Kreditlinien wurden im Berichtsjahr nicht ausgeschöpft. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung er-
ga ben sich kei ne Anhaltspunkte für derartige Geschäftsvorgänge. 

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, Eu-
Regelungen) ergeben?

 Die Prüfung der Einhaltung der einschlägigen Vergaberegelungen erfolgt durch die interne Prüfstelle, die
bei Nichteinhaltung von Vergaberegelungen darüber berichtet hat (vgl. Fragenkreis 6 e). 

 b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für
Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

 Dies ist der Fall. Entsprechende Dokumentationen liegen vor.
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Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

 Im Rahmen der regelmäßigen Sitzungen des Verbandsrates erstattet der Vorstand regelmäßig Bericht
über die durchgeführten Maßnahmen und über die allgemeine Entwicklung des Verbandes. Der Ver-
bandsrat, des sen Aufgabe insbesondere in der Überwachung der Führung der Geschäfte durch den Vor-
stand be steht, tagte im ablaufenden Geschäftsjahr fünfmal. An den Verbandsversammlungen kön nen
auch Ver treter des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Lan des
Nordrhein-Westfalen teilnehmen. Dieses Ministerium ist die für den Verband zuständige Rechts auf sicht.

 
b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter neh-

mens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 

 Nach den uns im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgelegten Protokollen der Sitzungen haben
sich kei ne An halts punkte erge ben, die dagegen sprechen.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrich tet? Lie-
gen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Ge schäftsvor fäl-
le sowie er kennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber be rich-
tet?

 Das Überwachungsorgan wurde über wesentliche Vorgänge zeitnah in angemessenem Umfang unter-
rich tet. Un ge wöhnli che, risikoreich oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie er-
kennba re Fehldis positio nen und wesentliche Unterlassungen haben wir im Rahmen unserer Jahresab-
schluss prü fung nicht fest ge stellt.

 
d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen be son-

deren Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

 Die Vorschriften des § 90 Abs. 3 AktG finden auf den Niersverband grundsätzlich keine Anwendung.  Der
Vorstand brauchte im Berichtsjahr keine Berichterstattung auf besonderen Wunsch vorzu nehme n.

e)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unter neh-
mensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

 Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Be-
richts erstat tung nicht ausreichend gewesen ist.

 
f)  Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden In halt und

Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

 Eine D&O Versicherung wurde nicht abgeschlossen.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans ge meldet
wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

 Nach Auskunft des Vorstands des Verbandes wurden im Berichtsjahr und bis zum Ende unserer Prü fung
kei ne In te res sen konf likte gemeldet.
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Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

 Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nach unseren Feststellungen nicht. Unter den
Wertpapieren des Anlagevermögens sind zwei Spe zialfonds mit zusammen Mio. € 40,0 zu An schaf-
fungskosten ausgewiesen. Der Depotwert beträgt aus weis lich der ein ge hol ten Bank be stäti gun gen zum
31. Dezember 2020 Mio. € 44,1. Hierbei handelt es sich auskunftsgemäß um eine betriebsnotwendige
Li quiditätsreserve.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

 Die Bestände weisen keine Auffälligkeiten auf. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziel len
Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesent lich beein-
flusst wird?

 Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben sich keine An halts punk te ergeben, dass die Vermö-
gens la ge durch die im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrs-
werte der Vermögensgegenstände wesentlich beein flusst wur de.

 

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sol-
len die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finan ziert werden?

Die Eigenkapitalquote betrug im Berichtsjahr 58,3 %. Das Eigenkapital beinhaltet das Verbandskapital
und Rücklagen. Das mit tel- und kurz fristi ge Fremd ka pi tal (41,7%) beinhaltet im Wesentlichen Kreditver-
bind lich kei ten zur Fi nan zie rung ge planter In vestitio nen und Maß nahmen (28,6%).

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen we-
sentlicher Konzerngesellschaften?

 Nicht einschlägig, da der Verband in keinen Konzern eingebunden ist.

c)  In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öf fentlichen
Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Ver pflichtungen und
Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

 Im Berichtsjahr hat der Verband Finanz-/Fördermittel der öffentlichen Hand in Höhe von T€ 2.293 er hal-
ten. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Verpflichtungen oder Auflagen des Mittelge bers
nicht be achtet wurden. 
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Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

 Die Kapitalausstattung des Verbandes ist bei einer Eigenkapitalquote von 58,3% (Vj. 59,7%) als an ge-
mes sen zu bewerten.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaft lichen
Lage des Unternehmens vereinbar?

 Der Gewinnverwendungsvorschlag sieht vor, den Bilanzgewinn von T€ 117 im folgen den Ge schäfts jahr
in die allgemeine Rücklage einzustellen. Ausschüttungen wer den nicht vor ge nom men. Die Rück la gen bil-
dungen so wie die Auf lö sun gen der Rück la gen werden gemäß dem Wirtschaft splan ent sprechend vor-
genommen und sind mit der wirt schaftli chen La ge des Ver ban des vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit
 
a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten zusammen?

 Der Ergebnis nach Steuern in Höhe von T€ 1.788 resultiert aus folgenden Bereichen:

Bereiche / Beitragsgruppen T€
Bereich Verwaltung -10.831
Abwasserbeseitigung +8.577
Deponiesickerwasserbeseitigung -214
Niederschlagswasserbehandlung / - rückhaltung +1.762
Gewässerunterhaltung -254
Grabenunterhaltung +1
Regelungen des Wasserabflusses +419
Renaturierungen +1.877
Bereich Aufträge +64
Abwasserabgabe Niederschlagswasser +388

b) Ist das Jahreser gebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen ge prägt?

 Das Jahresergebnis beinhaltet mit T€ 2.507 periodenfremde Erstattungen des Hauptzollamtes aus Vor-
jah ren auf Ba sis des Strom- und EnergieStG.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwi-
schen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Kon ditionen
vorgenommen werden?

 Wir haben im Rahmen der Jahresabschlussprüfung keine Anhaltspunkte für unangemessen gestaltete
Leistungsbeziehungen zu nahestehenden Personen erhalten.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

 Diese Frage ist nicht einschlägig, da keine Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden muss.
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a)  Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung wa ren, und
was waren die Ursachen der Verluste?

 Das Jahresergebnis des Verbandes entspricht grundsätzlich der Ergebnisplanung des Wirtschaftsplans.
Ein zel ne ver lustbrin gen de Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage des Verbandes von Be deu-
tung wa ren, konn ten im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht aus ge macht wer den.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen han-
delt es sich?

 Siehe Antwort zu Frage a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Er tragslage 

a)  Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages

 Ein Jahresfehlbetrag wurde auf Basis des festgestellten Wirtschaftsplans geplant. Im Be richts jahr wurde 
ein Jahresüberschuss erzielt, wodurch die geplanten Rücklagenbewirtschaftungen angepasst worden
sind.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unter nehmens
zu verbessern?

Der Niersverband finanziert sich im Rahmen seiner hoheitlichen Aufgabenerfüllung über Beiträge
(umlagefinanziert) und sichert insoweit die Ertragslage des Verbandes.



 

 

 
 

Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen  
und prüfungsnahe Leistungen 

der Kniebaum Bocks GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 
Stand: 1. August 2018 

 
 

Präambel 

Diese Auftragsbedingungen der Kniebaum Bocks GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ergänzen und konkreti-
sieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. (IDW) 
herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(in der dem Auftrags-bestätigungsschreiben beigefügten 
Fassung) und sind diesen gegenüber vorrangig anzuwen-
den. Sie gelten nachrangig zu einem Auftragsbestäti-
gungsschreiben. Das Auftragsbestätigungsschreiben zu-
sammen mit allen Anlagen bildet die „Sämtlichen Auftrags-
bedingungen“. 

A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfun-
gen nach § 317 HGB und vergleichbare Prüfungen 
nach nationalen und internationalen Prüfungsgrund-
sätzen 

Die Kniebaum Bocks GmbH wird die Prüfung gemäß 
§ 317 HGB und unter Beachtung der vom IDW festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung ("GoA") durchführen. Dem entsprechend wird die 
Kniebaum Bocks GmbH die Prüfung unter Beachtung der 
Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung so planen 
und anlegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf den Prüfungsgegenstand laut Auftragsbestätigungs-
schreiben wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden. 

Die Kniebaum Bocks GmbH wird alle Prüfungshandlungen 
durchführen, die sie den Umständen entsprechend für die 
Beurteilung als notwendig erachtet und prüfen, in welcher 
Form der in § 322 HGB respektive den GoA vorgesehene 
Vermerk zum Prüfungsgegenstand erteilt werden kann. 
Über die Prüfung des Prüfungsgegenstands wird die Knie-
baum Bocks GmbH in berufsüblichem Umfang berichten. 
Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen Prüfungshandlun-
gen in zweckmäßiger Weise festzulegen, wird die Knie-
baum Bocks GmbH, soweit sie es für erforderlich hält, das 
System der rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollen prüfen und beurteilen, insbesondere soweit es der 
Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung 
dient. Wie berufsüblich, wird die Kniebaum Bocks GmbH 
die Prüfungshandlungen in Stichproben durchführen, so-
dass ein unvermeidliches Risiko besteht, dass auch bei 
pflichtgemäß durchgeführter Prüfung selbst wesentliche 
falsche Angaben unentdeckt bleiben können. Daher wer-
den z.B. Unterschlagungen und andere Unregelmäßigkei-
ten durch die Prüfung nicht notwendigerweise aufgedeckt. 
Die Kniebaum Bocks GmbH weist darauf hin, dass die Prü-
fung in ihrer Zielsetzung nicht auf die Aufdeckung von Un-
terschlagungen und anderen Unregelmäßigkeiten, die 
nicht Übereinstimmung des Prüfungsgegenstands mit den 
maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen betreffen, 
ausgerichtet ist. Sollte die Kniebaum Bocks GmbH jedoch 
im Rahmen der Prüfung derartige Sachverhalte feststel-
len, wird dem Auftraggeber dies unverzüglich zur Kenntnis 
gebracht.  

 

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftragge-
bers, wesentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu korri-
gieren und uns gegenüber in der Vollständigkeitserklärung 
zu bestätigen, dass die Auswirkungen etwaiger nicht kor-
rigierter Fehler, die von uns während des aktuellen Auf-
trags festgestellt wurden sowohl einzeln als auch in ihrer 
Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand unwesentlich 
sind. 

B. Auftragsverhältnis 

Unter Umständen werden der Kniebaum Bocks GmbH im 
Rahmen des Auftrages und zur Wahrnehmung der wirt-
schaftlichen Belange des Auftraggebers unmittelbar mit 
diesem zusammenhängende Dokumente, die rechtliche 
Relevanz haben, zur Verfügung gestellt. Die Kniebaum 
Bocks GmbH stellt ausdrücklich klar, dass sie weder eine 
Verpflichtung zur rechtlichen Beratung bzw. Überprüfung 
hat, noch, dass dieser Auftrag eine allgemeine Rechtsbe-
ratung beinhaltet; daher hat der Auftraggeber auch even-
tuell im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Auf-
trages von der Kniebaum Bocks GmbH zur Verfügung ge-
stellte Musterformulierungen zur abschließenden juristi-
schen Prüfung seinem verantwortlichen Rechtsberater 
vorzulegen. Der Auftraggeber ist verantwortlich für sämtli-
che Geschäftsführungsentscheidungen im Zusammen-
hang mit den Leistungen der Kniebaum Bocks GmbH so-
wie die Verwendung der Ergebnisse der Leistungen und 
die Entscheidung darüber, inwieweit die Leistungen der 
Kniebaum Bocks GmbH für eigene interne Zwecke des 
Auftraggebers geeignet sind. 

C. Informationszugang 

Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
des Auftraggebers, der Kniebaum Bocks GmbH einen un-
eingeschränkten Zugang zu den für den Auftrag erforderli-
chen Aufzeichnungen, Schriftstücken und sonstigen Infor-
mationen zu gewährleisten. Das Gleiche gilt für die Vor-
lage zusätzlicher Informationen (z.B. Geschäftsbericht, 
Feststellungen hinsichtlich der Entsprechens-erklärung 
gemäß § 161 AktG), die vom Auftraggeber zusammen mit 
dem Abschluss sowie ggf. dem zugehörigen Lagebericht 
veröffentlicht werden. Der Auftraggeber, wird diese recht-
zeitig vor Erteilung des Bestätigungsvermerks bzw. unver-
züglich sobald sie vorliegen, zugänglich machen. Sämtli-
che Informationen, die der Kniebaum Bocks GmbH vom 
Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Verfügung ge-
stellt werden („Auftraggeber-informationen“), müssen voll-
ständig sein.  

D. Mündliche Auskünfte 

Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung 
oder sonstige wirtschaftliche Disposition auf Grundlage 
von Informationen und/oder Beratung zu treffen, welche 
die Kniebaum Bocks GmbH dem Auftraggeber mündlich 
erteilt hat, so ist der Auftraggeber verpflichtet, 



 

 

entweder (a) die Kniebaum Bocks GmbH rechtzeitig vor 
einer solchen Entscheidung zu informieren und sie zu bit-
ten, das Verständnis des Auftraggebers über solche Infor-
mationen und/oder Beratung schriftlich zu bestätigen oder 
(b) in Kenntnis des oben genannten Risikos einer solchen 
mündlich erteilten Information und/oder Beratung jene Ent-
scheidung in eigenem Ermessen und in alleiniger Verant-
wortung zu treffen.  

E. Freistellung 

Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, die Kniebaum 
Bocks GmbH von allen Ansprüchen Dritter (einschließlich 
verbundener Unternehmen) sowie daraus folgenden Ver-
pflichtungen, Schäden, Kosten und Aufwendungen (insbe-
sondere angemessene externe Anwaltskosten) freizustel-
len, die aus der Verwendung des Arbeitsergebnisses 
durch Dritte resultieren und die Weitergabe direkt oder in-
direkt durch den Auftraggeber oder auf seine Veranlas-
sung hin erfolgt ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in 
dem Umfang, wie die Kniebaum Bocks GmbH sich aus-
drücklich schriftlich damit einverstanden erklärt hat, dass 
der Dritte auf das Arbeitsergebnis vertrauen darf. 

F. Elektronische Datenversendung (E-Mail) 

Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien 
zum Austausch und zur Übermittlung von Informationen 
gestattet und diese Form der Kommunikation stellt als sol-
che keinen Bruch von etwaigen Verschwiegenheitspflich-
ten dar. Den Parteien ist bewusst, dass die elektronische 
Übermittlung von Informationen (insbesondere per E-Mail) 
Risiken (z.B. unberechtigter Zugriff Dritter) birgt.  

 

Jegliche Änderung der von der Kniebaum Bocks GmbH 
auf elektronischem Wege übersandten Dokumente 
ebenso wie jede Weitergabe von solchen Dokumenten auf 
elektronischem Wege an Dritte darf nur nach schriftlicher 
Zustimmung der Kniebaum Bocks GmbH erfolgen.  

G. Datenschutz 

Für die genannten Verarbeitungszwecke ist die Kniebaum 
Bocks GmbH berechtigt, Auftraggeberinformationen, die 
bestimmten Personen zugeordnet werden können („perso-
nen-bezogene Daten“), in den verschiedenen Jurisdiktio-
nen, in denen diese tätig sind, zu verarbeiten.  

Die Kniebaum Bocks GmbH verarbeitet personen-bezo-
gene Daten im Einklang mit geltendem Recht und berufs-
rechtlichen Vorschriften, insbesondere unter Beachtung 
der nationalen (BDSG) und europarechtlichen Regelun-
gen zum Datenschutz. Die Kniebaum Bocks GmbH ver-
pflichtet Dienstleister, die im Auftrag der Kniebaum Bocks 
GmbH personenbezogene Daten verarbeiten, sich eben-
falls an diese Bestimmungen zu halten. 

H. Vollständigkeitserklärung 

Die seitens Kniebaum Bocks GmbH von den gesetzlichen 
Vertretern erbetene Vollständigkeitserklärung umfasst ge-
gebenenfalls auch die Bestätigung, dass die in einer An-
lage zur Vollständigkeitserklärung zusammengefassten 
Auswirkungen von nicht korrigierten falschen Angaben im 
Prüfungsgegenstand sowohl einzeln als auch insgesamt 
unwesentlich sind. 

I. Geltungsbereich  

Die in den Sämtlichen Auftragsbedingungen enthaltenen 
Regelungen – einschließlich der Regelung zur Haftung – 
finden auch auf alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten 
sonstigen Aufträge entsprechend Anwendung, soweit 
nicht jeweils gesonderte Vereinbarungen getroffen werden 
bzw. über einen Rahmenvertrag erfasst werden oder so-
weit für die Kniebaum Bocks GmbH verbindliche in- oder 
ausländische gesetzliche oder behördliche Erfordernisse 
einzelnen Regelungen zu Gunsten des Auftraggebers ent-
gegenstehen. 

Für Leistungen der Kniebaum Bocks GmbH gelten aus-
schließlich die Bedingungen der Sämtlichen Auftrags-be-
dingungen; andere Bedingungen werden nicht Vertragsin-
halt, wenn der Auftraggeber diese mit der Kniebaum Bocks 
GmbH im Einzelnen nicht ausdrücklich schriftlich verein-
bart hat. Allgemeine Einkaufsbedingungen, auf die im 
Rahmen automatisierter Bestellungen Bezug genommen 
wird, gelten auch dann nicht als einbezogen, wenn die 
Kniebaum Bocks GmbH diesen nicht ausdrücklich wider-
spricht oder die Kniebaum Bocks GmbH mit der Erbrin-
gung der Leistungen vorbehaltlos beginnt. 

J. Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgebli-
chen deutschen berufsständischen Organisationen (WPK, 
IDW, StBK) entwickelten und verabschiedeten Berufs-
grundsätze, soweit sie für den Auftrag im Einzelfall an-
wendbar sind, bestimmend.  

Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus oder 
aufgrund der Erbringung der darin vereinbarten Leistun-
gen resultierenden außervertraglichen Angelegenheiten o-
der Verpflichtungen findet deutsches Recht Anwendung. 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit 
dem Auftrag oder den darunter erbrachten Leistungen ent-
stehenden Rechtsstreitigkeiten ist Köln, Deutschland.






